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KONSOLIDIERTER CORPORATE
GOVERNANCE BERICHT
Der Österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK,
in der Fassung vom Januar 2021 ) ist für Aktiengesellschaften
ein Ordnungsrahmen für die Führung und Überwachung des
Unternehmens. Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwort­
lichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausge­
richteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Kon­
zernen. Dadurch soll ein hohes Niveau an Transparenz für alle
Stakeholder des Unternehmens erreicht werden. Grundlage
des Kodex sind die Vorschriften des österreichischen Aktien-,
Börsen- und Kapitalmarktrechts, die EU-Empfehlungen zu
den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Vergütung
von Direktorinnen sowie in ihren Grundsätzen die OECD-
Richtlinien für Corporate Governance.

BEKENNTNIS ZUM ÖSTERREICHISCHEN
CORPORATE GOVERNANCE KODEX
Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesell­
schaft („AT&S“) bekennt sich seit Aufnahme der Notierung an
der Wiener Börse am 20. Mai 2008 ausdrücklich zur Einhal­
tung der Regeln des ÖCGK. Der vorliegende Corporate Go­
vernance Bericht basiert auf dem Status der Kodex-Revision
von Januar 2021 . In wesentlichen Berichtspunkten werden
Belange des Konzerns, falls erforderlich, mit einbezogen. Der
Corporate Governance Bericht wurde zuletzt im Jahr 2021
durch den Abschlussprüfer geprüft.

Der Kodex ist unter www.corporate-governance.at öffent­
lich zugänglich.

AT&S erachtet als international agierendes, börsennotier­
tes Unternehmen die verantwortungsvolle und langfristig
orientierte Führung der AT&S Gruppe als eine wesentliche
Voraussetzung für die Erreichung des Unternehmensziels,
die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts unter
ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten.

ERKLÄRUNG VON ABWEICHUNGEN (VON
C-REGELN)
Durch die nachfolgenden Erklärungen setzt AT&S ein kodex­
konformes Verhalten im Sinne des ÖCGK:

C-REGELN 27 UND 27A UND ALLE
DARAUF BEZUG NEHMENDEN
WEITEREN BESTIMMUNGEN
Diese Regeln wurden im Zuge der Anpassung des ÖCGK im
Dezember 2009 überarbeitet und sind mit dem 1. Januar 2010
in Kraft getreten, wobei die Regeln 27 und 27a nur für nach
dem 31. Dezember 2009 neu abgeschlossene Verträge gal­
ten. Die C-Regeln 27 und 27a waren daher auf den ursprüng­
lich mit dem 1 . April 2005 abgeschlossenen Vorstandsvertrag
von Ing. Heinz Moitzi (Mitglied des Vorstands bis zum Ablauf
des 31 . Mai 2021 ) nicht anwendbar und wurden auch bei der
bloßen Verlängerung dieses Vertrags durch den Aufsichtsrat
im Jahr 2016 nicht vollständig umgesetzt. Insgesamt wurde
bei Gestaltung der Vorstandsverträge darauf geachtet, dass
einerseits nicht in die Rechte aus bestehenden Verträgen ein­
gegriffen wurde, andererseits die auch späterhin abgeschlos­
senen Vorstandsverträge in diesbezüglichen Vergütungsrege­
lungen konsistent sind. Im Einzelnen sind für die Vorstands­
verträge in der Berichtsperiode folgende Abweichungen
zu erklären:

Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 3. Juli 2014 wurde für
den Vorstand sowie Schlüsselkräfte der Gesellschaft ein lang­
fristiges Vergütungsmodell („Long-Term-Incentive-Programm“
oder kurz „LTI-Programm“) auf Basis von Stock Appreciation
Rights („SAR“) eingeführt. Der Vorstand und der Aufsichts­
rat arbeiten kontinuierlich daran, die Leistungsfähigkeit der
AT&S Gruppe auch in Bezug auf nichtfinanzielle Ziele weiter
zu erhöhen und kooperieren eng hinsichtlich der langfristigen
Fortentwicklung des Unternehmens. Um die Zielerreichung
in Bezug auf die variable Vergütung transparent und nach­
vollziehbar zu halten, wurde jedoch darauf verzichtet, ein de­
zidiertes nichtfinanzielles Kriterium für die variable Vergütung
im Rahmen des Long-Term-Incentive-Programms vorzuse­
hen. Dieses LTI-Programm wurde im Wesentlichen unverän­
dert für die Periode 2017 bis 2019 sowie das Jahr 2020 und
die Periode 2021 bis 2023 verlängert. Details zum LTI-Pro­
gramm finden sich in der auf der Website der Gesellschaft
zugänglichen Vergütungspolitik sowie im Vergütungsbericht,
der nach Vorlage an die Hauptversammlung ebenfalls auf der
Website der Gesellschaft zugänglich gemacht werden wird.

Die (nicht auf SAR entfallende) variable Vergütung des Vor­
stands hängt derzeit von der kurzfristigen Erreichung von
drei im Rahmen des Budgets festgelegten Kenngrößen für
das betreffende Geschäftsjahr, Return on Capital Employed
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(ROCE) mit einer Gewichtung von 80%, Renewable Energy
Share (RES) mit einer Gewichtung von 10% sowie dem
Vitality Index mit einer Gewichtung von 10%, ab.

Die Kennzahl RES spiegelt das Bekenntnis der Gesellschaft
zur Nachhaltigkeit wider und trägt auch dem steigenden In­
teresse externer Stakeholder Rechnung, umweltbezogene
Nachhaltigkeitsziele in der Unternehmenssteuerung zu be­
rücksichtigen. Die Einbeziehung des Vitality Index spielt eine
wichtige Rolle für die nachhaltige Gestaltung der variablen
Vergütung, da die Innovationsfähigkeit - im Sinne der Ent­
wicklung neuer Technologien, Produkte oder Produkteigen­
schaften - einen wesentlichen Faktor für den zukünftigen
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens darstellt und über­
dies sehr gut messbar ist: Der Vitality Index drückt den Um­
satzanteil von jenen Produkten aus, die in den vergangenen
drei Jahren am Markt eingeführt wurden und technologisch
innovativ sind. Über den dreijährigen Betrachtungszeitraum
wird eine langfristige Komponente in der variablen Vergütung
abgebildet.

Durch die Kombination der kurz- und langfristigen Incentive-
Programme wird in Summe der gewünschte langfristige,
nachhaltige und mehrjährige Lenkungseffekt unter gleichzei­
tiger Akzentuierung des angestrebten dynamischen Unter­
nehmenswachstums gefördert.

Im Falle der Beendigung des Dienstverhältnisses haben die
Mitglieder des Vorstands vertraglich Anspruch auf Abferti­
gung (in sinngemäßer Anwendung des Angestelltengesetzes
„Abfertigung Alt“)- Daraus resultierend könnten in Ausnahme­
fällen Abfindungszahlungen den Betrag von zwei Jahres­
gesamtvergütungen überschreiten. Selbiges könnte auch bei
einer vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses sei­
tens eines Vorstandsmitglieds aus berechtigtem und wichti­
gem Grund oder aufgrund des Erlöschens der Funktion aus
gesellschaftsrechtlichen Gründen zum Tragen kommen.

Die Verträge von allen Mitgliedern des Vorstands enthalten
eine „Change of Control“-Klausel, welche die Leistungen im
Zusammenhang mit der Beendigung der Vorstandstätigkeit
infolge eines Kontrollwechsels festlegt. Für den Fall, dass ein
Aktionär die Kontrolle gemäß § 22 ÜbG an der Gesellschaft
erworben hat oder die Gesellschaft mit einem konzernfrem­
den Rechtsträger verschmolzen wurde, es sei denn, der Wert
des anderen Rechtsträgers beträgt ausweislich des verein­

barten Umtauschverhältnisses weniger als 50% des Werts
der Gesellschaft, liegt ein solcher Kontrollwechsel vor.

Im Falle eines Kontrollwechsels ist das Vorstandsmitglied
berechtigt, innerhalb eines definierten Zeitraums sein Amt
aus wichtigem Grund niederzulegen und den Vorstandsver­
trag zu kündigen („Sonderkündigungsrecht“). Bei Ausübung
des Sonderkündigungsrechts oder bei einvernehmlicher
Aufhebung des Vorstandsvertrags innerhalb von sechs Mo­
naten seit dem Kontrollwechsel hat das Vorstandsmitglied
Anspruch auf Abfindung seiner Vergütungsansprüche für die
Restlaufzeit dieses Vorstandsvertrags, maximal aber in Höhe
von drei Jahresbruttobezügen, wobei anderweitige Vergü­
tungsbestandteile nicht in die Bemessung des Abfindungs­
betrags einzubeziehen und davon ausgeschlossen sind. Eine
gemäß Vorstandsvertrag vereinbarte Abfertigung steht dem
Vorstandsmitglied auch im Falle der Ausübung des Sonder­
kündigungsrechts oder der einvernehmlichen Aufhebung des
Vorstandsvertrags bei einem Kontrollwechsel zu. Darüber hi­
nausgehende Ansprüche bestehen nicht. Die Vereinbarung
einer solchen Vertragsklausel wird vom Nominierungs- und
Vergütungsausschuss als marktüblich erachtet bzw. soll
sicherstellen, dass auch in betreffenden Fallkonstellationen
Mitglieder des Vorstands im besten Interesse der Gesell­
schaft ihren Aufgaben nachkommen.

C-REGEL 43
Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss steht unter
dem Vorsitz von Dr. Riedl, stv. Vorsitzender des Aufsichts­
rates. In Anbetracht der Expertise von Dr. Riedl als praktizie­
rendem Anwalt auf dem Gebiet der Vertragserrichtung sowie
seiner intensiven Befassung mit Themen der Vorstandsver­
gütung sowie weiteres der einschlägigen Erfahrungen der
weiteren Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsaus­
schusses wurde bei der Besetzung dieses Ausschusses von
dem Erfordernis der Angehörigkeit des Aufsichtsratsvorsit­
zenden abgesehen.
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VORSTAND

VORSTAND DER AT&S AG

ZUGEORDNETE KONZERNFUNKTIONEN
INTERIMISTISCH AB
OKTOBER 2021

DATUM DER
ERSTBESTELLUNG

ENDE DER
LFD. FUNKTIONSPERIODE

Andreas Gerstenmayer, CEO
geboren 1965

Strategie, M&A; Public Relations, Communication,
Corporate Affairs; IT, Digital Transformation; Human
Resources; Forschung & Entwicklung, Innovation;
Advanced Interconnect Solution Services; Corporate
Social Responsibility

Controlling; Finanz- und
Rechnungswesen;
Interne Revision; Legal
Affairs, Compliance

01.02.2010 31.05.2026

Simone Faath, CFO
geboren 1966

Controlling; Finanz- und Rechnungswesen; Interne
Revision; Investor Relations; Legal Affairs, Compliance 01.11.2020 25.10.2021

Peter Schneider, CSO
geboren 1970

Global Sales, Sales Regions; Business Unit Sales,
Business Lines, Business Development; Marketing;
Market Intelligence

Investor Relations 01.06.2021 31.03.2024

Heinz Moitzi, CTO
geboren 1956

Forschung & Entwicklung; Corporate Social Respon­
sibility; Advanced Interconnect Solution Services 01.04.2005 31.05.2021

Ingolf Schröder, COO
geboren 1972

Business & Operational Excellence; Business
Continuity Management; Instandhaltung; Produktion;
Qualitätswesen; Sicherheit, EHS; Global Supply
Chain; Einkauf

01.09.2020 31.08.2025

ZUSAMMENSETZUNG, ARBEITSWEISE
UND ORGANISATION
Dem Vorstand von AT&S gehörten per 31 . März 2022 DI (FH)
Andreas Gerstenmayer als CEO und Interim CFO, Dr. Peter
Schneider als CSO und Dipl.-Ing. Ingolf Schröder als COO an.

Der Vorstand ist als Kollegialorgan gesamtheitlich für die
Leitung der Gesellschaft verantwortlich. Unbeschadet der
Gesamtverantwortung ist jedes Vorstandsmitglied für de­
finierte Geschäftsbereiche zuständig. Die zugeordneten
Konzernfunktionen können der abgebildeten Tabelle ent­
nommen werden.
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ZUSAMMENSETZUNG
DES AUFSICHTSRATS

AUFSICHTSRAT DER AT&S AG
DATUM DER
ERSTBESTELLUNG

ENDE DER LFD.
FUNKTIONSPERIODE

AUFSICHTSRATMANDATE IN ANDEREN
BÖRSENNOTIERTEN UNTERNEHMEN*

UNABHÄNGIG NACH
ÖCGK-REGEL

Hannes Androsch
Vorsitzender des Aufsichtsrats
geboren 1938

30.09.1995 31.0. HV 2025 - -

Regina Prehofer
1 . stellvertretende Vorsitzende
des Aufsichtsrats
geboren 1956

07.07.2011 30. o. HV 2024 Mitglied des Aufsichtsrats der Wienerberger AG,
Wien, Österreich 53, 54

Georg Riedl
2. stellvertretender Vorsitzender
des Aufsichtsrats
geboren 1959

28.05.1999 30. o. HV 2024 Mitglied des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group AG,
Wien, Österreich 53

Gertrude Tumpel-Gugerell
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1952

04.07.2019 30. o. HV 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group AG,
Wien, Österreich
Mitglied des Aufsichtsrats der OMVAG, Wien, Österreich
Mitglied des Aufsichtsrats der Commerzbank AG, Frankfurt,
Deutschland

53, 54

Robert Lasshofer
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1957

09.07.2020 31.0. HV 2025 Mitglied des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group AG,
Wien, Österreich 53, 54

Georg Hansis
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1973

09.07.2020 31.o. HV 2025 - 53

Hermann Eul
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1959

09.07.2020 31. o. HV 2025 Mitglied des Aufsichtsrats der Knowles Corporation, Itasca,
USA 53, 54

Karin Schaupp
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1950

07.07.2011 30. o. HV 2024 - 53, 54

Lars Reger
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1970

09.07.2020 31.0. HV 2025 - 53, 54

Wolfgang Fleck
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1962

03.09.2008 - - n.a.

Günter Pint
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1976

19.09.2017 - - n.a.

Siegfried Trauch
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1960

28.01.2016 - - n.a.

Günther Wölfler
Mitglied des Aufsichtsrats
geboren 1960

10.06.2009 - - n.a.

* Innerhalb der Berichtsperiode ausgeübte Aufsichtsratsmandate
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Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und ent­
scheidet in Fragen grundsätzlicher Bedeutung sowie über die
strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat wurde während des Geschäftsjahres vom
1. April 2021 bis zum 31. März 2022 vom Vorstand schriftlich
und mündlich über die Geschäftspolitik und die Geschäftsent­
wicklung unterrichtet und befasste sich intensiv mit den Un­
ternehmensbelangen. Im Geschäftsjahr 2021/22 tagte der
Aufsichtsrat zehnmal.

In diesen Sitzungen tauschten sich der Vorstand und der
Aufsichtsrat ausführlich über die wirtschaftliche Lage der
AT&S Gruppe aus. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichts-
ratsvor-sitzenden bzw. dessen Stellvertreterin auch zwi­
schen den Aufsichtsratssitzungen sowie den Aufsichtsrat im
Rahmen der laufenden Berichterstattung als auch in allen
Sitzungen anhand ausführlicher Berichte über die Geschäfts-
und Finanzlage des Konzerns und seiner Beteiligungen, über
die Personalsituation und über die Investitionsvorhaben. Be­
ratungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats im abgelaufenen
Geschäftsjahr betrafen insbesondere die weitere strategi­
sche Entwicklung der Gruppe sowie die laufende Entwick­
lung beim Ausbau der Kapazitäten für IC-Substrate sowie die
Optimierung der Konzernfinanzierung.

Der Aufsichtsrat führt jährlich, so auch für das Geschäfts­
jahr 2021/22, eine Selbstevaluierung gemäß Regel 36 des
Corporate Governance Kodex durch. Diese vom Aufsichts­
rat mittels eines digitalen Fragebogens vorgenommene Eva­
luierung seiner Tätigkeit hat ergeben, dass die geübte Praxis
den Good-Governance-Anforderungen entspricht und die
Organisation, Arbeitsweise und Zielorientierung effizient und
effektiv sind.

UNABHÄNGIGKEIT DER MITGLIEDER
DES AUFSICHTSRATS
Der C-Regel 53 ÖCGK entsprechend hat der Aufsichtsrat die
folgenden Kriterien festgelegt, nach denen seine Mitglieder
als unabhängig anzusehen sind: Ein Aufsichtsratsmitglied
ist als unabhängig anzusehen, wenn er oder sie in keiner
geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesell­
schaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Inte­
ressenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhal­
ten des Mitglieds zu beeinflussen. Die detaillierten Kriterien
zur Beurteilung eines Aufsichtsratsmitglieds sind in der Ge­
schäftsordnung des Aufsichtsrats, Anhang 1: Kriterien der

Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats von AT&S,
festgelegt. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats kann
unter www.ats.net/de/unternehmen/aufsichtsrat abge­
rufen werden.

Nach diesen Kriterien hat jedes von der Hauptversammlung
bestellte Mitglied im März 2022 schriftlich erklärt, ob er oder
sie unabhängig ist. Acht von neun der Kapitalvertreter:innen
des Aufsichtsrats erklärten sich als unabhängig; Dr. Hannes
Androsch erklärte sich als nicht unabhängig.

C-Regel 54 ÖCGK sieht vor, dass bei Gesellschaften mit
einem Streubesitz von mehr als 50% mindestens zwei nach
C-Regel 53 ÖCGK unabhängige Mitglieder dem Aufsichtsrat
angehören sollen, die darüber hinaus keine Anteilseigner mit
einer Beteiligung von mehr als 10% sind oder deren Inte­
ressen vertreten. Sechs von neun Kapitalvertretern erklärten
sich auch in diesem Sinne als unabhängig.

DIVERSITÄT
Bei der Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrats stehen ein­
schlägiges Wissen und Erfahrung in Führungspositionen im
Vordergrund. Zusätzlich wird bei der Zusammensetzung auf
Diversität geachtet. Unter den Mitgliedern des Aufsichtsrats
gibt es derzeit drei Frauen, womit sich mit einer Frauenquote
von 23% ein Wert unter dem Durchschnitt der börsennotier­
ten österreichischen Unternehmen ergibt. Eine weitere Stei­
gerung dieser Quote wird - in Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen - angestrebt. Das Alter der Aufsichtsrats­
mitglieder reicht von 44 bis 83 Jahren zum 31. März 2022.
Sämtliche Kapitalvertreter des Aufsichtsrats verfügen über
umfangreiche Erfahrungen im internationalen Geschäftsver­
kehr. Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde ein Diversitätskonzept
erstellt, welches laufend weiterentwickelt wird. Details zum
Diversitätskonzept sowie zur Förderung von Frauen in Füh­
rungspositionen finden sich im Kapitel „Menschenwürdige
Arbeit“ des nichtfinanziellen Berichts.

GESCHÄFTE MIT NAHESTEHENDEN
PERSONEN
Im Zusammenhang mit diversen Projekten hat der Konzern
Leistungen in Höhe von 363 Tsd. € (Vorjahr: 365 Tsd. €) der
AIC Androsch International Management Gonsulting GmbH,
bei der der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Androsch als Ge­
schäftsführer einzelvertretungsbefugt ist, in Anspruch ge­
nommen.

7



AT&S KONSOLIDIERTER CORPORATE GOVERNANCE BERICHT ADVANCED TECHNOLOGIES
2021 22 & SOLUTIONS

AUSSCHÜSSE
Der Aufsichtsrat richtete zu seiner effizienten Unterstützung
und zur Behandlung komplexer Sachverhalte drei ständige
Ausschüsse ein, die einzelne Sachgebiete vertiefend behan­
deln und dem Aufsichtsrat darüber berichten.

Prüfungsausschuss
Dieser Ausschuss setzt sich im abgelaufenen Geschäftsjahr
zusammen aus:

DDr. Regina Prehofer (Vorsitzende)
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell (Finanzexpertin)
Dr. Georg Riedl
Wolfgang Fleck
Günther Wölfler

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwachung
des Rechnungslegungsprozesses und der Arbeit des Ab­
schlussprüfers, mit der Überwachung und Prüfung der Un­
abhängigkeit des Abschlussprüfers, der Prüfung und Vorbe­
reitung der Feststellung des Jahresabschlusses, der Prüfung
des Vorschlags für die Gewinnverteilung, des Lageberichts
sowie des Corporate Governance Berichts sowie sonstiger
im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorzulegender
Berichte und Erklärungen und ist für die Erstattung des Be­
richts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat zu­
ständig. Der Prüfungsausschuss beschäftigt sich auch vor­
bereitend für den Aufsichtsrat mit allen Fragen der Prüfung
des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts sowie
mit dem Konzernrechnungslegungsprozess. Er unterbreitet
weiteres einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprü­
fers und berichtet dem Aufsichtsrat darüber. Außerdem hat
der Prüfungsausschuss die Wirksamkeit des unternehmens­
weiten internen Kontrollsystems, des internen Revisions­
systems und des Risikomanagementsystems der Gesell­
schaft zu überwachen. Im Geschäftsjahr 2021/22 tagte der
Prüfungsausschuss dreimal. Tätigkeitsschwerpunkte waren
die Behandlung und Prüfung des Jahresabschlusses und
Konzernabschlusses zum 31. März 2021, die Planung und
Vorbereitung der Jahres- und Konzernabschlussprüfung für
das Geschäftsjahr 2021/22, die Erarbeitung eines Vorschlags
für die Wahl des Abschlussprüfers sowie die Behandlung des
Risikomanagements, des internen Kontrollsystems und
der internen Revision.

Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Dieser Ausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zu­
sammen:

Dr. Georg Riedl (Vorsitzender)
Prof. Dr. Hermann Eul
Mag. Robert Lasshofer
Wolfgang Fleck
Günther Wölfler

Wenn erforderlich, unterbreitet der Nominierungs- und Ver­
gütungsausschuss dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Beset­
zung frei werdender Mandate im Vorstand, befasst sich mit
Fragen der Nachfolgeplanung und mit den Angelegenheiten
der Vergütung der Vorstandsmitglieder. Sämtliche Kapitalver­
treter in diesem Ausschuss verfügen über Kenntnisse und
Erfahrung im Bereich der Vergütungspolitik. Der Nominie­
rungs- und Vergütungsausschuss ist weiteres zur Entschei­
dung in dringenden Fällen befugt. Dieser Ausschuss hat im
Geschäftsjahr 2021/22 fünf Sitzungen abgehalten, die sich
insbesondere mit Fragen der Nachfolgeplanung für die Posi­
tion des CFG sowie der Entwicklung der Vergütungspolitik
der Vorstandsmitglieder befassten.

Finanzierungsausschuss
Um die komplexen und spezifischen Aufgabenstellungen der
Finanzierung möglichst effizient zu behandeln, ist ein Finan­
zierungsausschuss eingerichtet. Mitglieder des Finanzie­
rungsausschusses sind:

Dr. Hannes Androsch (Vorsitzender)
DDr. Regina Prehofer (stv. Vorsitzende)
Mag. Robert Lasshofer
Dr. Georg Riedl
Wolfgang Fleck
Günther Wölfler

Der Finanzierungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2021/22
fünfmal und befasste sich mit Fragen der allgemeinen Kon­
zernfinanzierung sowie der Projektfinanzierung.

DIRECTORS’ DEALINGS
Käufe und Verkäufe durch Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats sowie von Personen, die diesen nahestehen,
werden gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
der Finanzmarktaufsichtsbehörde gemeldet und über ein
EU-weites Verbreitungssystem sowie auf der AT&S-Website
www.ats.net/de/unternehmen/corporate-governance/
directors-dealings veröffentlicht.
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